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Wien, 25. April 2016 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger nimmt wie 
folgt Stellung: 

Zu Art. 1 Z 3 - § 3 Z 2 Tuberkulosegesetz 

Eine Laboruntersuchung zur Prüfung des Vorliegens der in § 1 Abs. 1 gelisteten 
Krankheiten ist unseres Erachtens als Verdacht auf deren Vorliegen zu werten. 
Die Meldepflicht sollte auf diese Fälle ausgedehnt werden (wie aus den Abrech­
nungsdaten hervorgeht, werden solche Untersuchungen in hoher Zahl veran­
lasst, die Meldefrequenz ist aber gering). 

Zu Art. 1 Z 5 - § 4 Abs. 1 a Tuberkulosegesetz 

Die Meldepflicht der Laboratorien sollte auch für den Fall eines Erkrankungs­
nachweises (positive Serologie) ausdrücklich festgelegt werden. 

Zu Art. 1 Z 6 - § 5 Abs. 1 Tuberkulosegesetz 

Nach dem Wort ,,Diagnose" wäre das Wort ,pb" zu streichen. 

Zu Art. 1 Z 12 - § 9 Abs. 1 Z 2 Tuberkulosegesetz 

Die Bezirksverwaltungsbehörde hat nunmehr unter anderem auch die "Sozial­
versicherungsverhältnisse" zu ermitteln. Sind tatsächlich auch die Pensionsan­
wartschaften gemeint oder nur der Krankenversicherungsschutz? Sollte eine 
Auskunftspflicht seitens der Sozialversicherungsträger bzw. des Hauptverban-
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des beabsichtigt sein, wäre dies ausdrücklich im Gesetzestext zu normieren. Die 
aktuell in § 45 Tuberkulosegesetz normierte Auskunftsverpflichtung bezieht sich 
lediglich auf das 111. Hauptstück (Behandlungskosten). 

Zu Art. 1 Z 20 - § 23 Abs. 5 Tuberkulosegesetz 

Die vorgesehene Herabsetzung der Altersgrenze vom vollendeten 14. Lebens­
jahr auf das schulpflichtige Alter, de facta auf das 6. Lebensjahr, wird mit Nach­
druck abgelehnt. 

Die erhöhte Dosis an diagnostischer Röntgenstrahlung in der Bevölkerung führt 
statistisch zu einem erhöhten Auftreten von Strahlenschädigungen, darunter 
auch zu Krebserkrankungen. Dies ist epidemiologisch zweifelsfrei erwiesen (sie­
he bspw. auch Richtlinie 2013/59/EURATOM, S 5, Nr. 28 der Erwägungsgrün­
de). Bei einem in starkem Wachstum befindlichen Organismus wie etwa dem 
kindlichen Körper ist von einem erhöhten Risiko auszugehen. 

Der Hinweis in den Erläuterungen, dass moderne Röntgengeräte eine geringere 
Strahlendosis in den menschlichen Körper einbringen und somit geringere Strah­
lenschäden setzen als alte Geräte, reicht unseres Erachtens als Rechtfertigung 
zur Inkaufnahme einer Strahlenschädigung nicht aus. 

Die bestehende Altersgrenze sollte jedenfalls beibehalten werden. 

Zu Art. 1 Z 29 - § 39 Abs. 1 Z 2 Tuberkulosegesetz 

Im sozialversicherungsrechtlichen Sinn umfasst der Begriff "Heilmittel" die ,.not­
wendigen Arzneien" und "die sonstigen Mittel, die zur Beseitigung oder Linde­
rung der Krankheit oder zur Sicherung des Heilerfolges dienen" (vgl. § 136 
Abs. 1 ASVG). Zu letzteren zählen auch Verbandmaterialien. Die Wortfolge 
,Arznei-, Verband- und Heilmitteln" sollte daher durch das Wort "Heilmit-
teln" ersetzt werden. 

Weiters ist davon auszugehen, dass auch bei der Kostenübernahme für ortho­
pädische Behelfe sowie andere Hilfsmittel auf das notwendige Ausmaß abzustel­
len ist. Um das auch sprachlich deutlich zum Ausdruck zu bringen, wird vorge­
schlagen, das Wort ,mit' vor der Wortfolge "orthopädischen Behelfen" entfallen 
zu lassen. 

§ 39 Abs. 1 Z 2 sollte demnach lauten: 

,~. Versorgung mit den notwendigen Heilmitteln, orthopädischen Behelfen 
sowie anderen Hilfsmitteln;" 
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• 
Zu Art. 2 Z 4 - § 7 Abs. 1 a Epid miegesetz 

Im ersten Satz wäre das W "eernstliche" auf "ernstliche" zu berichtigen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Hauptverband: 

j'uLJßlt 
Dr. Josef Probst 
Generaldirektor 
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